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Rechtssatz

Die Urteile des EuGH vom 3. Oktober 2000 in der Rechtssache C- 58/98, Josef Corsten, Slg. 2000, I-7919 und vom 11.

Dezember 2003 in der Rechtssache C-215/01, Bruno Schnitzer, Slg. 2003 sind, wie der EuGH hervorhebt (Hinweis auf

die Rn. 45 des erstgenannten sowie die Rn. 26 bis 29 und 40 des zweitgenannten Urteils und die dazu ergangenen

Schlussanträge des Generalanwaltes Mischo vom 3.4.2003, Rn. 17), auf den Bereich der Niederlassungsfreiheit nicht

übertragbar; sie stehen daher auch nicht im Widerspruch zur Vereinbarkeit der PCichtmitgliedschaft mit dem

Gemeinschaftsrecht im Bereich der Niederlassungsfreiheit und der dazu ergangenen Vorjudikatur.
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